
	  

	

INFORMATIONEN ZUR ANFERTIGUNG DER ABSCHLUSSARBEIT im BA, MEd und MA KuK 

Als ERSTGUTACHTER:IN können im BA alle Lehrenden und im MEd alle, zumindest promovierten 
Lehrenden prüfen; im MA KuK können alle Professor:innen, habilitierten Lehrenden und auf Antrag 
beim Prüfungsausschuss auch promovierte Lehrende prüfen.  

Als ZWEITGUTACHTER:IN können im BA und MEd alle Lehrenden prüfen; im MA KuK können alle 
Professor:innen, habilitierten Lehrenden und ein Großteil der promovierten Lehrenden prüfen.  

Zur BETREUUNGSANFRAGE der Abschlussarbeit im BA, MEd und MA KuK reichen Sie bitte besten- 
falls ein einseitiges Exposé – mit Nennung von Thema/Arbeitstitel, Fragestellung, Methodik, gro- 
ber Gliederung, mindestens drei einschlägigen Literaturangaben und Angabe des angestrebten 
Abgabedatums – per E-Mail ein. 

Die ANMELDUNG der Abschlussarbeit im BA, MEd und MA KuK ist erst nach Beratung durch eine:n 
Erstgutachter:in möglich.  

An LEISTUNGSPUNKTEN müssen für den BA mindestens 46, für den MEd mindestens 24 und für 
den MA KuK mindestens 78 absolviert und verbucht sein. 

Den LAUFZETTEL für die Anmeldung im BA und MEd gibt es bei der Zentralen Prüfungsverwaltung 
(Team 5: pruefungsverwaltung-lehramt@tu-dortmund.de). Er muss dort unterschrieben wieder 
eingereicht werden; für den MA KuK muss die Prüfung bei der Zentralen Prüfungsverwaltung (Team 
2: thomas.bergermann@tu-dortmund.de) angemeldet werden. 

Die BEARBEITUNGSZEIT beträgt beim BA acht Wochen, beim MEd 15 Wochen und kann bei einer 
empirischen Arbeit, für die eigene Quellen – wie etwa Interviews oder Umfragen – erhoben werden 
müssen, auf Antrag beim Prüfungsausschuss um vier Wochen erweitert werden, beim MA KuK be- 
trägt sie generell vier Monate. 

Der SEITENUMFANG der Arbeit beträgt – ohne Titelei, Inhaltsverzeichnis, Abbildungen und An-
hang – beim BA ca. 40 Seiten (mindestens 12.000 Wörter), bei einer gestalterischen Arbeit ca. 20 
Seiten (mindestens 6.000 Wörter) Reflexion zuzüglich ca. 20 Seiten (multimediale) Objektdoku-
mentation; beim MEd sind es ca. 80 Seiten (mindestens 24.000 Wörter), bei einer gestalterischen 
Arbeit ca. 40 Seiten (mindestens 12.000 Wörter) Reflexion zuzüglich ca. 40 Seiten (multimediale) 
Objektdokumentation; beim MA KuK sind es ca. 80 Seiten. Es wird geraten, von diesen Richtwer-
ten nicht mehr als zehn Prozent abzuweichen. 

Für die EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG ist der Vordruck der Zentralen Prüfungsverwaltung 
zu verwenden: www.tu-dortmund.de/studierende/im-studium/pruefungsangelegenheiten/ 
allgemeine-vordrucke. Bei Nutzung von IT-/KI-Tools ist das Formular der Fakultät beizufügen: 
kmst.tu-dortmund.de/fakultaet/pruefungsausschuss-lehramt/eidesstattliche-versicherung.  

Eine FRISTVERLÄNGERUNG von bis zu vier Wochen ist im BA, MEd und MA KuK bei triftigen Grün-
den – wie etwa attestierter Erkrankung oder nachweisbarer, höherer Gewalt – auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss und Mitteilung an die Prüfungsverwaltung bis zu 14 Tage vor Ablauf der Be-
arbeitungszeit einzureichen. 

Die BEGUTACHTUNG der Abschlussarbeit im BA, MEd und MA KuK dauert bis zu drei Monate. Eine 
Bescheinigung, dass diese mindestens mit 4,0 bewertet wurde, muss bei beiden Gutachtenden 
frühzeitig angefragt werden und dauert dann ca. ein Monat. 

Mehr INFORMATIONEN zu Textproduktion, Gestaltung, Gliederung, Zitaten, Anmerkungen und 
Nachweisen erhalten Sie in der Handreichung „Schreiben und Zitieren“ von Viola Hofmann und 
Jan C. Watzlawik: http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-20453. Für weitere Fragen stehen Ihnen die 
Lehrenden des Seminars für Kulturanthropologie des Textilen zur Verfügung.                        Dortmund 2025
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